
Werden Sie 
ein Teil

 von uns!
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So unterstützt der Förderkreis den 
Botanischen Garten:

Gerade die Bildungarbeit liegt 
uns am Herzen. Wir unterstüt-
zen das abwechslungsreiche 
Veranstaltungsprogramm des 
Botanischen Gartens und be-
sonders die „Grüne Werkstatt“, 
die Kindern und Jugendlichen 
die spannende Welt der Pflanzen 
näher bringt.

Beispiele unserer Projekte und Aktivitäten:
• Tatkräftige Mithilfe bei Veranstaltungen (seit 1996)
• Verlängerte Öffnungszeiten an Sonn- und Feierta-

gen im Sommer durch ehrenamtliche Aufsicht der 
Mitglieder (seit 2005) 

• Bau des Alpinenhauses (2005)
• Bau einer Karnivoren-Vitrine in der Ökologischen 

Abteilung (2010)
• Sanierung des Teichs im Apotheker-Garten (2013)
• Sitzgruppe im Arboretum (2013)
• Neue Sitzbänke im Rhododendron-Tal und der Ab-

teilung Schwäbische Alb (2014)

Durch die finanziellen Zuwendungen konnten bereits 
viele Projekte im Botanischen Garten verwirklicht wer-
den, für die das Budget sonst zu knapp ist. Besonders 
wichtig ist uns das persönliche Engagement vieler Mit-
glieder, ohne die der Garten sehr viel weniger bunt wäre!



neben ihren klassischen univer-
sitären Aufgaben dient unsere 
wissenschaftliche Pflanzensamm-
lung heute auch zunehmend dem 
Erhalten und Erleben der Vielfalt 
des Lebendigen. Dazu braucht 
der Botanische Garten Menschen, 
die ihm in Verbundenheit zur Sei-
te stehen und bereit sind, sich 
persönlich zu engagieren und 
einzubringen.

Seit 1996 unterstützt der För-
derkreis auf vielfältige Wei-
se die Arbeit des Botani-
schen Gartens Tübingen.  
Durch Ihre Spenden und Mitarbeit 
wurden bereits zahlreiche kleine 
und größere Projekte ermöglicht. 
Für zukünftige Projekte helfen Sie 
uns mit Ihrer Mitgliedschaft!

Mit Ihrer Mitgliedschaft erhalten 
Sie durch eigene Führungen ei-
nen besonderen Einblick in die Arbeit des Botanischen 
Gartens. Sie haben die Möglichkeit, an jährlichen Tages-
ausflügen für Mitglieder teilzunehmen und können beim 
alljährlichen Mitgliederfest das abendliche Ambiente des  
Botanischen Gartens genießen.

Über Ihre Mitgliedschaft im Förderkreis des Botanischen 
Gartens Tübingen freuen wir uns!

Kristin May
Sprecherin des Förderkreises

IBAN    

 
BIC 

Datum    Unterschrift   

Ja, ich/wir  möchte/n Mitglied im Förderkreis des  
Botanischen Gartens werden.

 
Datum    Unterschrift

Name/Vorname   Geb.-Datum

Name/Vorname des/der Partners/Partnerin bei Familienmit-
gliedschaften

Straße

PLZ    Wohnort

E-Mail-Adresse

Ich/wir  leiste/leisten eine jährliche Spende in Höhe von 

..................................Euro

Werden Sie ein Teil von uns! 

Universitätsbund Tübingen e. V. 
IBAN: DE98 6415 0020 0000 1106 08, BIC: SOLADES1TUB, 
Kreissparkasse Tübingen, Stichwort:  „4607 - Spende für  
den Botanischen Garten“. 

Informieren Sie sich auch über den Förderkreis auf:
www.foerderkreis-botgarten-tuebingen.de/

Botanischer Garten 
der Universität Tübingen
Haupteingang:  
Auf der Morgenstelle, neben             
Gebäude Nr. 5
Verwaltung:  
Hartmeyerstraße 123 
72076 Tübingen
Telefon: 07071-29-78822  
(Mo-Do vormittags besetzt) 
Fax: 07071-29-5876 
E-Mail: sekretariat@botgarten.uni-
tuebingen.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag:  
7:30 bis 16:45 Uhr  
(Gewächshäuser 8:00 bis 16:30 Uhr), 
Wochenenden und Feiertage:  
8:00 bis 16:45 Uhr 
(Gewächshäuser 10:00 bis 16:30 Uhr)

Ihre Mitgliedschaft im Förderkreis des Botanischen Gar-
tens der Universität Tübingen ist kostenlos. 

Wir freuen uns aber sehr über eine einmalige oder regel-
mäßige Spende, sowie Ihre ehrenamtliche Mitarbeit bei 
unseren Veranstaltungen!

Liebe Besucherinnen und Besucher 
des Botanischen Gartens der Universität Tübingen,

Ich ermächtige den Universitätsbund Tübingen e. V., Geschwister-Scholl-Platz, 
72074 Tübingen, Gläubiger-Identifikationsnummer: DE85 ZZZ 00000154900, 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.


